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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

Heute neu: 

1. ZPO, MarkenG: Bekanntheit einer Marke offenkundig  
Urteil 17.08.2011, I ZR 108/09  

2. MarkenG: Verletzung rechtlichen Gehörs bei Entscheidung an Verkün-
dungs Statt  
Beschluss 22.06.2011, I ZB 9/10  

3. KapMuG: Bindungswirkung des Vorlagebeschlusses für das OLG  
Beschluss 26.07.2011, II ZB 11/10  

4. EuGVVO: Bestimmung des Sitzes der Gesellschaft nach der Gründungs-
theorie  
Urteil 12.07.2011, II ZR 28/10  

5. VAG, BGB: Aufrechnung des Rückversicherers bei Insolvenz des Erst-
versicherers  
Urteil 20.07.2011, IV ZR 177/09  

6. BGB: Ausschluss des Rücktrittsrechts bei geringfügigem Mangel  
Urteil 15.06.2011, VIII ZR 139/09  

7. PatG, EU-BeitrittsVtrG 2003: Feststellung der fehlenden Ansprüche aus 
einem gewerblichen Schutzrecht  
Urteil 12.07.2011, X ZR 56/09  

8. BGB-InfoV: Anforderungen an eine Nachbelehrung  
Urteil 28.06.2011, XI ZR 349/10  

9. ZPO: Einlegen von Schriftstücken in korrekte Versandtasche  
Beschluss 20.07.2011, XII ZB 139/11  

Urteile und Beschlüsse: 

1. ZPO, MarkenG: Bekanntheit einer Marke offenkundig  

Urteil 17.08.2011, I ZR 108/09  

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, § 23 Nr. 2, § 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 

253, MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, § 23 Nr. 2, § 49 Abs. 2 Nr. 1; ZPO 

§ 253, Abs. 2 Nr. 2, § 291, Abs. 2 Nr. 2, § 291 

a)Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kenn-

zeichenrechten alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer 

eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine 

Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden.  

b)Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offen-
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kundig im Sinne von § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über 

einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publi-

kum) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtferti-

gen, dass die Marke bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.  

c)Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer 

Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht 

schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung 

im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt.  

d)Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Be-

zeichnung verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder 

der Wertschätzung der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 

nicht rechtfertigen.  

 
 
2. MarkenG: Verletzung rechtlichen Gehörs bei Entscheidung an Verkündungs 
Statt  

Beschluss 22.06.2011, I ZB 9/10  

MarkenG § 76 Abs. 6, § 83 Abs. 3 Nr. 3, GG Art. 103 Abs. 1 

Ist die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-

richt geschlossen (§ 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG), ist der Anspruch eines Beteiligten 

auf Gewährung rechtlichen Gehörs nicht verletzt, wenn das Bundespatentgericht 

nach Schluss der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung an Verkündungs 

Statt (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) zustellt, ohne zu klären, ob noch weiterer Vor-

trag beabsichtigt ist.  

 
 
3. KapMuG: Bindungswirkung des Vorlagebeschlusses für das OLG  

Beschluss 26.07.2011, II ZB 11/10  

KapMuG § 4 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2; § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 4 

a)Die Bindungswirkung des Vorlagebeschlusses für das Oberlandesgericht entfällt, 

wenn der geltend gemachte Anspruch schon nicht Gegenstand eines Musterverfah-

rens sein kann.  

b)Die Bindungswirkung des Vorlagebeschlusses für das Oberlandesgericht entfällt 

nicht, wenn der Vorlagebeschluss trotz einzelner Fehler und Auslassungen eine 

geeignete Grundlage für die Durchführung des Musterverfahrens ist.  

c)Fehler und Auslassungen des Vorlagebeschlusses bei der Bezeichnung der Be-

weismittel sowie der Darstellung des wesentlichen Inhalts der erhobenen Ansprü-

che und der vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel können während des 
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Musterverfahrens behoben werden und berechtigen das Oberlandesgericht daher 

nicht, den Vorlagebeschluss aufzuheben und an das Prozessgericht zurückzugeben.  

 
 
4. EuGVVO: Bestimmung des Sitzes der Gesellschaft nach der Gründungsthe-
orie  

Urteil 12.07.2011, II ZR 28/10  

Wo sich der für die ausschließliche internationale Zuständigkeit nach Art. 22 Nr. 2 

EuGVVO maßgebliche Sitz der Gesellschaft in einem Mitgliedsstaat der Europäi-

schen Union befindet, bestimmt sich bei Klagen nach dieser Vorschrift nach der 

Gründungstheorie und damit grundsätzlich nach dem Satzungssitz im Herkunfts-

staat. 

 
 
5. VAG, BGB: Aufrechnung des Rückversicherers bei Insolvenz des Erstversi-
cherers  

Urteil 20.07.2011, IV ZR 177/09  

VAG § 77 Abs. 2, BGB § 394 Satz 1 

1.Die zwischen Erstversicherer und Rückversicherer in einem proportionalen 

Rückversicherungsvertrag vereinbarte quartalsweise Saldierung ihrer wechselseiti-

gen Forderungen im Sinne eines Periodenkontokorrentvertrages wird vom Voll-

streckungsverbot des § 77 Abs. 2 VAG nicht erfasst.  

2.Im Falle der Insolvenz des Erstversicherers ist die Aufrechnung des Rückversi-

cherers mit rückständigen Prämienforderungen gegen vor der Insolvenzeröffnung 

entstandene Forderungen des Erstversicherers weder aufgrund einer entsprechen-

den Anwendung des § 77 Abs. 2 VAG in der bis zum 31. Dezember 2007 gelten-

den Fassung noch des § 394 Satz 1 BGB unzulässig.  

Der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch d ie Vorsitzende Richterin 

Dr. Kessal-Wulf, die Richterin Harsdorf-Gebhardt, die Richter Dr. Karczewski, 

Lehmann und die Richterin Dr. Brockmöller auf die mündliche Verhandlung vom 

20. Juli 2011  

für Recht erkannt:  

 
 
6. BGB: Ausschluss des Rücktrittsrechts bei geringfügigem Mangel  

Urteil 15.06.2011, VIII ZR 139/09  

BGB §§ 323, 437 

Für die Frage, ob das Rücktrittsrecht eines Käufers wegen der Lieferung einer 

mangelhaften Sache gemäß § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB ausgeschlossen ist, ist auf 
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den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung abzustellen. Ist zu diesem Zeitpunkt die 

Mangelursache trotz mehrerer vorausgegangener Reparaturversuche nicht bekannt 

und deswegen nicht absehbar, ob und mit welchem Aufwand der Mangel beseitigt 

werden kann, wird ein zum Zeitpunkt des Rücktritts erheblicher Mangel nicht zu 

einem geringfügigen Mangel, wenn sich nachträglich herausstellt, dass der Mangel 

mit verhältnismäßig geringem Aufwand behoben werden kann (Bestätigung der 

Senatsurteile vom 5. November 2008 - VIII ZR 166/07, NJW 2009, 508 und vom 

9. März 2011 - VIII ZR 266/09, NJW 2011, 1664).  

 
 
7. PatG, EU-BeitrittsVtrG 2003: Feststellung der fehlenden Ansprüche aus ei-
nem gewerblichen Schutzrecht  

Urteil 12.07.2011, X ZR 56/09  

PatG § 139 Abs. 1, EU-BeitrittsVtrG 2003 Art. 1, EU-BeitrittsVtr 2003 Anhang IV 

Nr. 2 zu Art. 22 

a)Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine An-

sprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus 

dem Schutzrecht nicht erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines 

Anspruchs aus dem Schutzrecht berühmt.  

b)Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlas-

sungserklärung abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten 

nicht vorgeworfen wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, 

dass der Schutzrechtsinhaber bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung 

bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer Begehung durch den Verwarnten gerichtli-

chen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.  

c)Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mecha-

nismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er 

sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arz-

neimittel importieren oder im Inland vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne 

konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht er diese herleitet.  

 
 
8. BGB-InfoV: Anforderungen an eine Nachbelehrung  

Urteil 28.06.2011, XI ZR 349/10  

BGB § 355 Abs. 2 Satz 2 (in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 2002) 

a)Verwendet der Unternehmer gegenüber dem Verbraucher für die Nachbelehrung 

ein Formular, das textliche Abweichungen gegenüber der Musterbelehrung der An-

lage 2 zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV in der Fassung der Zweiten Verordnung 
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zur Änderung der BGB-Informationspflichten-Verordnung vom 1. August 2002 

(BGBl. I S. 2958) enthält, ist ihm eine Berufung auf § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV 

in der damaligen Fassung schon aus diesem Grunde verwehrt (Anschluss an  

b)Zu den gesetzlichen Anforderungen an eine Nachbelehrung (Bestätigung des Se-

natsurteils vom 26. Oktober 2010 - XI ZR 367/07, WM 2011, 23 Rn. 26 und des 

Senatsbeschlusses vom 15. Februar 2011 - XI ZR 148/10, WM 2011, 655 Rn. 10).  

 
 
9. ZPO: Einlegen von Schriftstücken in korrekte Versandtasche  

Beschluss 20.07.2011, XII ZB 139/11  

ZPO § 233 Fd 

Grundsätzlich darf ein Rechtsanwalt darauf vertrauen, dass eine zuverlässige Bü-

roangestellte einen postfertig zu machenden Schriftsatz in die korrekte Versandta-

sche einlegt.  

 

 

 
 


